
DER WEG ZUM PFLEGEGELD UND 
ZUR RICHTIGEN EINSTUFUNG

DAS PFLEGE-
TAGEBUCH



„Angehörige leisten oft Außergewöhnliches wenn nahestehende 
Menschen pflegebedürftig werden. Bei allem Einsatz gelingt  
die Pflege dennoch nicht immer ohne fremde Hilfe. Mit dem  
AK-Pflegetagebuch werden die notwendigen Tätigkeiten  
sichtbar. So bekommen Sie das Pflegegeld, das zusteht.“

Peter Eder
AK-Präsident

www.ak-salzburg.atGerechtigkeit muss sein.



WEG ZUM PFLEGEGELD UND 
ZUR RICHTIGEN EINSTUFUNG

Die Pflegebedürftigkeit eines Familienmit- 
gliedes verändert das Leben aller Betroffenen. 
Die gute Nachricht: Sie werden nicht allei-
ne gelassen. In dieser schwierigen Situation 
können Sie auf umfangreiche Unterstützung 
zählen. Mehr dazu in dieser Broschüre.

Treten Fragen auf, können Sie sich an die 
Expertinnen und Experten der AK Salzburg 
wenden. Wir stehen Ihnen mit Rat und Hilfe 
zur Seite.

DAS PFLEGE-
TAGEBUCH
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Einleitung

Das Pflegegeld wird monatlich ausbezahlt und soll einen Teil der 
Kosten decken, die durch Pflege- und Betreuungsaufwand entstehen. 
Die Höhe des Pflegegeldes hängt vom Pflegebedarf, also davon ab, 
wie viel Hilfe jemand bei alltäglichen Verrichtungen wie Körperpflege, 
Anziehen, Kochen, Wäschewaschen etc. braucht. Je genauer 
dokumentiert ist, in welchem Umfang Hilfe nötig ist, desto besser kann 
die Pflegegeld-Einstufung erfolgen.  
 
Um die Dokumentation zu erleichtern, gibt es das Pflegetagebuch. 
Sie als pflegende Angehörige können damit die von Ihnen geleistete 
Hilfe darstellen. So wird nachvollziehbar, wie viel Betreuung tatsächlich 
regelmäßig nötig ist. Es empfiehlt sich, das Pflegetagebuch zumindest 
über eine Woche zu führen. 
 
In dieser Broschüre erfahren Sie wie Sie Pflegegeld beantragen können. 
Außerdem wird die Verwendung des Pflegetagebuchs erklärt.
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Das Pflegetagebuch

Der Weg zum Pflegegeld

Wie hoch ist das Pflegegeld? 

 
Wie lange dauert die Genehmigung des Antrags? 

 
Was tun, wenn die Einstufung nicht passt? 

 
Wie bereite ich mich auf die Begutachtung vor? 

IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE, WIE SIE 
PFLEGEGELD BEANTRAGEN KÖNNEN UND  

WORAUF DABEI ZU ACHTEN IST.
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Höhe des Pflegegeldes*
Das Pflegegeld wird in 7 Stufen gewährt und richtet sich nach dem 
monatlichen Pflegebedarf.

Stufe 1 	 >   65 Stunden/Monat			   €    206,20

Stufe 2		 >   95 Stunden/Monat			   €    380,30

Stufe 3		 > 120 Stunden/Monat			   €    592,60

Stufe 4 	 > 160 Stunden/Monat			   €    888,50

Stufe 5 	 > 180 Stunden/Monat plus**		  € 1.206,90

Stufe 6		 > 180 Stunden/Monat plus**		  € 1.685,40

Stufe 7		 > 180 Stunden/Monat plus**		  € 2.214,80

*  Werte 2026
** Pflegebedarf von durchschnittlich mehr als 180 Stunden im Monat und das 

Erfordernis einer besonders qualifizierten Pflege wie z. B. außergewöhnlicher 
Pflegeaufwand, zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen oder der 
Unmöglichkeit zielgerichteter Bewegungen mit funktioneller Umsetzung.

Antragstellung
Der Antrag auf Pflegegeld erfolgt mittels Formular (Muster im Anhang) 
und ist beim Pensionsversicherungsträger zu stellen.

Dauer
Ab Antragstellung kann es etwa 4 bis 6 Wochen bis zur Untersuchung 
durch den Arzt oder durch das diplomierte Pflegepersonal dauern. Der 
begutachtende Arzt bzw. die begutachtende Pflegeperson kündigen 
ihren Besuch an.
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Das Pflegetagebuch

Während der Untersuchung kann eine Vertrauensperson (z. B. Angehörige, 
Pflegeperson) anwesend sein, selbst dann, wenn der Begutachtende dies 
nicht möchte. Die Anwesenheit ist auch ratsam, weil dann die Pflegesitua-
tion oft besser geschildert werden kann. Bis zur Erteilung des schriftlichen 
Bescheides vergehen ca. 2 bis 3 Monate. Das Pflegegeld wird ab dem 
nächstfolgenden Monatsersten der Antragstellung zugesprochen.

Klagemöglichkeit
Ist die Antragstellerin bzw. der Antragsteller mit dem Inhalt des zuge-
stellten Bescheides nicht einverstanden, weil entweder die Pflegestufe 
zu niedrig erscheint oder aber überhaupt kein Pflegegeld zugesprochen 
wurde, kann eine Klage an das Landesgericht Salzburg als Arbeits- und 
Sozialgericht eingebracht werden. Die Klage ist formlos und innerhalb 
von 3 Monaten ab Zustellung des Bescheides einzubringen. Die Klage 
kann entweder an den Pensionsversicherungsträger oder direkt an das 
Gericht gesandt werden. 

Wird die Klage beim Pensionsversicherungsträger eingebracht, leitet 
dieser sie an das Gericht weiter. Außerdem ist es möglich, die Klage 
beim zuständigen Bezirksgericht oder beim Arbeits- und Sozialgericht 
an einem Amtstag mündlich zu Protokoll zu geben. 

Die Arbeiterkammer Salzburg übernimmt für ihre Mitglieder unter gewis-
sen Voraussetzungen die Einbringung der Klage und die weitere recht-
liche Vertretung vor Gericht. Es ist daher ratsam, sich nach Erhalt des 
Bescheides von der Arbeiterkammer beraten zu lassen.

Vorbereitung auf die Begutachtung
Zur Vorbereitung auf die Begutachtung sollten Sie Folgendes bereithalten: 

	■ Pflegetagebuch
	■ Pflegedokumentation bei bestehender Betreuung durch die  

Hauskrankenpflege
	■ Aktueller Arztbrief
	■ Medikamentenverordnung vom behandelnden Arzt oder Kranken-

haus (nicht selbst geschrieben)
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Anhang 1: Antrag Pflegegeld
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ANHANG 2: MUSTERKLAGE

An das  
Landesgericht Salzburg als 
Arbeits- und Sozialgericht

Rudolfsplatz 2 
5010 Salzburg       Ort, am …………………......

Klagende Partei:   Name 
     Adresse 
Vertreten durch:    …………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………

Beklagte Partei:   (Pflegegeldträger lt. Bescheid) ……………............... 
     ……………………………………………………………

Wegen:     Pflegegeld

     KLAGE
Mit Bescheid vom ………………………………… wurde zu Unrecht die Gewährung von  
Pflegegeld abgelehnt bzw. das Pflegegeld zu niedrig bemessen oder zu Unrecht herabgesetzt.

Beweis:     Bescheid vom ………………..……………….............. 
     Sachverständiger aus einem medizinischen Bereich  
     oder Pflegebereich

 
Ich stelle daher den Antrag auf Fällung folgenden

Urteils:

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei ein Pflegegeld im gesetzlichen Ausmaß ab 
dem der Antragstellung nächstfolgenden Monatsersten zu gewähren.

…………………………………. 
(eigenhändige Unterschrift der klagenden Partei oder des Vertreters)

 
Anlage: Bescheid, Vollmacht

Anhang 2: Musterklage
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Erläuterungen zum  
Pflegetagebuch

Welche Aktivitäten sind relevant? 
	

 
Wie sind die Tabellen auszufüllen? 

 
Welche Arten der Hilfestellung gibt es? 

 
Welche Besonderheiten und Erschwernisse sind erwähnenswert? 

 
Was sind Hilfsmittel? 

IN DIESEM KAPITEL ERFAHREN SIE, WIE SIE DAS 
PFLEGETAGEBUCH RICHTIG FÜHREN KÖNNEN.

22
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Allgemeine Erläuterungen  
zum Pflegetagebuch
 
Es ist empfehlenswert, das Pflegetagebuch über mindestens eine Wo-
che vor der Pflegegeldbegutachtung zu führen, um den regelmäßigen 
Pflege- und Betreuungsbedarf sichtbar zu machen. 
 
Die für die Pflegegeldbegutachtung relevanten Aktivitäten, wie in der 
Tabelle aufgelistet, sind:

	■ Mobilität 
	■ Körperpflege
	■ Ernährung
	■ Ausscheidung 
	■ hauswirtschaftliche Versorgung
	■ besondere Ereignisse

 
Dokumentieren Sie bitte die Häufigkeit und die Art der Hilfe.

Anleitung zum Ausfüllen der Tabellen 
 
Kreuzen Sie in der Tabelle die von Ihnen oder dritten Personen durchge-
führten Tätigkeiten an. Um die Regelmäßigkeit zu dokumentieren, tragen 
Sie täglich Ihre geleistete Unterstützung ein.
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Art der Hilfestellung 
Anleitung/Beaufsichtigung heißt, dass Pflegebedürftige zu den 
Verrichtungen angeleitet und/oder beaufsichtigt werden müssen. 

Unterstützung heißt, dass Pflegebedürftige Verrichtungen grundsätzlich 
selbstständig erledigen können. Sie müssen jedoch bei der Vorbereitung 
und/oder Nachbereitung unterstützt werden. 

Rasur: Herrichten des Rasierers, anschließende Gerätereini-
gung notwendig.

Teilweise Übernahme heißt, dass Pflegebedürftige einzelne Verrichtun-
gen nicht durchführen können und diese dann von pflegenden Angehöri-
gen oder vom Pflegepersonal übernommen werden. 

Rücken waschen oder Füße waschen, Getränke vorbereiten.

Vollständige Übernahme heißt, dass die Betreuungs- und Pflegeperso-
nen die Verrichtung vollständig übernehmen, da Pflegebedürftige nicht 
in der Lage sind, diese selbst auszuführen.
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Besonderheiten und Erschwernisse 
der Betreuung
Ereignisse und Zustände, welche die Betreuung erschweren, wie 
z. B. Schmerzen, Gelenksversteifungen, Wunden, Persönlichkeits-  
und Verhaltensänderungen, Sturzgefährdung oder Gegenwehr durch 
Pflegebedürftige.

Werden für Pflege- und Betreuungstätigkeiten 2 Personen benötigt, 
dann dokumentieren Sie dies ebenfalls unter diesem Punkt.

Hier können Sie außerdem vermkerken, wenn die zu pflegende Person 
zu Verrichtungen, die sie noch an sich selbst vornehmen kann, planende 
bzw. motivierende Gespräche benötigt (etwa, um regelmäßig frische Klei-
dung anzuziehen oder ausreichend zu trinken – Motivationsgespräche). 

 

Einsatz von Hilfsmitteln
Zu den Hilfsmitteln zählen z. B. Rollstuhl, Gehstock, Rollator, Stützkrü-
cken, Duschsessel, Schnabeltasse etc. 
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Pflegetagebuch  
zum Abtrennen

DIES KAPITEL BEINHALTET FORMULARE ZUM ABTRENNEN, 
MIT DENEN SIE EIN PFLEGETAGEBUCH FÜHREN KÖNNEN.

33



16

AK Infoservice

www.ak-salzburg.at



17www.ak-salzburg.at

Das Pflegetagebuch



18

AK Infoservice

www.ak-salzburg.at





20

AK Infoservice

www.ak-salzburg.at



21www.ak-salzburg.at

Das Pflegetagebuch





23www.ak-salzburg.at

Das Pflegetagebuch



24

AK Infoservice

www.ak-salzburg.at





26

AK Infoservice

www.ak-salzburg.at



Beratungsangebote 

Das Sozialversicherungsreferat der Arbeiterkammer Salzburg berät 
Sie rund um Fragen zu Pflegegeld, Versicherungsmöglichkeiten für 
pflegende Angehörige, Pflege- und Familienhospizkarenz sowie zur 
Sozialhilfe in Pflegeheimen.
 
Arbeiterkammer Salzburg
Markus-Sittikus-Straße 10
5020 Salzburg

Persönliche Beratung
Mo. bis Fr. 08.00 bis 12.30 Uhr und  
Mi. 13.00 bis 16.00 Uhr
Bitte anmelden: 
T: +43 (0)662 86 87-89

 

Telefonische Auskünfte 
Mo. bis Do. 8.00 bis 16.00 Uhr und  
Fr. 8.00 bis 12.30 Uhr 
T: +43 (0)662 86 87-89 
sozialversicherung@ak-salzburg.at
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Wichtig

Selbstverständlich werden alle Inhalte unserer Druckwerke sorgfältig 
geprüft. Dennoch können wir nicht garantieren, dass alles vollständig 
und aktuell ist. 

Unsere Ratgeber dienen Ihnen als Erstinformation. Sie enthalten 
die häufigsten Fragen, viele anschauliche Beispiele, Hinweise auf 
Stolpersteine und einen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen 
Regelungen. 

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: 
www.ak-salzburg.at

Alle aktuellen AK Publikationen stehen für Sie zum Download bereit: 
www.ak-salzburg.at/broschueren

http://www.ak-salzburg.at
http://www.ak-salzburg.at/broschueren


29www.ak-salzburg.at

Das Pflegetagebuch

Wir wissen Rat rund um Kinderbetreuungsgeld, 
Pensionen oder Pfl egegeld.

Arbeiterkammer Salzburg

#deineStimme

ak-salzburg.at



Der Weg zum 
Pfl egegeld 
und der richtigen 
Einstufung

EIN PRODUKT DER ARBEITERKAMMER SALZBURG            www.ak-salzburg.at

Die kostenlose App für iOS & AndroidDie kostenlose App für iOS & Android

Mein
Pflegegeld

Jetzt auch als Online-Rechner!


